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Vorwort 

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die geringfügig überarbeitete 
und aktualisierte Fassung meiner Dissertation, die von der Juristischen Fakultät 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Sommersemester 1993 angenommen 
wurde. 
-- Die Thematik berührt die Grundlagen des Verhältnisses von Staat und Kirchen, 
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Dr. Ernst-Wolfgang Böckenförde im Sommersemester 1985 abgehaltenen Semi-
nars begegnet und hat mich seither - aus juristischem wie aus persönlichem 
Interesse - beschäftigt. 

Das Manuskript wurde im Mai 1992 abgeschlossen. Soweit zugänglich, wurden 
Rechtsprechung und Literatur bis Juni 1993 eingearbeitet. Hingegen konnte die 
im Herbst 1993 erschienene Arbeit von Morlock (Selbstverständnis als Rechts-
kriterium) leider keine Berücksichtigung mehr finden. 

Zu danken habe ich zuallererst meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Alexander 
Hollerbach, für die Betreuung und Begleitung meiner Arbeit. Mein Dank gilt 
auch Herrn Prof. Dr. Konrad Hesse, der im Rahmen des Promotionsverfahrens 
das Zweitgutachten übernommen hat. Die Arbeit wurde vom Land Baden-Würt-
temberg im Rahmen seiner Graduiertenförderung mit einem Promotionsstipen-
dium unterstützt. Auch hierfür habe ich zu danken. 

Mein Dank gilt ferner den Herausgebern der Schriftenreihe "Staatskirchen-
rechtliche Abhandlungen", ganz besonders Herrn Prof. Dr. Joseph Listl, sowie 
Herrn Verleger Prof. Norbert Simon und dem Verlag Duncker & Humblot. Die 
Aufnahme meiner Arbeit in diese anspruchsvolle Reihe betrachte ich als große 
Auszeichnung. Zu ganz besonderem Dank bin ich der Wissenschaftlichen Gesell-
schaft in Freiburg verpflichtet, die es mir mit einem großzügigen Druckkosten-
zuschuß sehr erleichtert hat, meine Arbeit in einem so renommierten Haus zu 
veröffentlichen. 

Ich danke von Herzen meinen Eltern. Sie haben mir Ausbildung und Studium 
ermöglicht und mich bei meiner Arbeit stets mit Interesse und Ermutigung 
begleitet. 

Und schließlich, aber keineswegs zuletzt, danke ich meiner Frau. Sie hat am 
Zustandekommen dieser Arbeit immer interessiert Anteil genommen. Vor allem 
aber hat sie sich der Mühe unterzogen, das Manuskript korrekturzulesen. Man-
che Klarstellung verdanke ich ihren Hinweisen. Ihr widme ich dieses Buch. 

Sinzheim, im Dezember 1993 AxelIsak 
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Preuß.OVG = Preußisches Oberverwaltungsgericht 

17 

Preuß.OVGE = Entscheidungen des Preußischen Oberverwaltungsgerichts (amtliche 
Sammlung) 

RdA 
RdJB 
RG 
RGZ 

RN 
RPflG 
RVO 
S. 
SG 
sog. 
StGB 
StGH 
StL 
TVG 
u. 
UFITA 
Urt. 
UStG 

2 Isak 

= Recht der Arbeit 
= Recht der Jugend und des Bildungswesens 
= Reichsgericht 
= Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen (amtliche 

Sammlung) 
= Randnummer 
= Der Deutsche Rechtspfleger 
= Reichsversicherungsordnung 
= Satz, Seite 
= Sozialgericht 
= sogenannt 
= Strafgesetzbuch 
= Staatsgerichtshof 
= Staatslexikon der Görres-Gesellschaft 
= Tarifvertragsgesetz 
= und 
= Archiv für Urheber-. Film-, Funk- und Theaterrecht 
= Urteil 
= Umsatzsteuergesetz 
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usw. 
v. 
VBlBW 
VereinsG 
Verf. 
Verw.Arch. 
VG 
VGH 
vgl. 
VVDStRL 

VwVfG 
VwGO 
WPflG 

WRV 
Zeitschr. 
ZevKR 
ZfA 

Abkürzungsveneichnis 

= und so weiter 
= von, vom 
= Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg 
= Vereinsgesetz 
= Verfasser 
= Verwaltungsarchiv 
= Verwaltungsgericht 
= Verwaltungsgerichtshof 
= vergleiche 
= Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechts-

lehrer 
= Verwaltungsverfahrensgesetz 
= Verwaltungsgerichtsordnung 
= Wehrpflichtgesetz 
= Weimarer Reichsverfassung 
= Zeitschrift 
= Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht 
= Zeitschrift für Arbeitsrecht 

zit. = zitiert 
ZPO = Zivilprozeßordnung 
ZRG Kan.Abt. = Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische 

Abteilung 
zust. = zustimmend 



Einführung 

"Nur die Religionsgesellschaft selbst kann authentisch sagen, welches die ihr 
eigentümlichen Angelegenheiten (,ihre Angelegenheiten') sind." Diese Aussage 
traf der 1. Senat des Bundesarbeitsgerichts 1 im Hinblick auf das kirchliche 
Selbstbestimmungsrecht nach Art. 140 GG LV. mit Art. 137 Abs. 3 S. 1 WRV, 
wonach die Kirchen und Religionsgemeinschaften ihre Angelegenheiten inner-
halb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes selbst ordnen und verwalten. 
Mit ihr scheint eigentlich alles gesagt: Was eigene Angelegenheiten der Kirchen 
und Religionsgemeinschaften 2 im Sinne von Art. 140 GG i.V. mit Art. 137 Abs. 3 
WR V sind, bestimmen die Kirchen oder - genauer gesagt - bestimmt sich 
nach ihrem Selbstverständnis. Gleiches müßte dann konsequenterweise (zumin-
dest) für die kollektivrechtliche Seite 3. 4 des Grundrechts der Religionsfreiheit 5 

aus Art. 4 GG gelten: Was "Religionsausübung", ja sogar was ,,Religion" ist, 
bestimmt sich nach dem Selbstverständnis der jeweiligen Gemeinschaft. Schließ-
lich ist es dem religiös-weltanschaulich neutralen Staat verwehrt, Glauben oder 
Unglauben seiner Bürger zu bewerten 6, er ist in religiösen Fragen inkompetent. 
Und in der Tat hat Andreas Hamann 7 schon 1956 konstatiert: "Was zur Religions-
ausübung gehört, bestimmen die in Betracht kommenden Religionsgemeinschaf-
ten (Kirchen usw.) selbst." 

1 Besch!. v. 6.12.1977 - 1 ABR 28/77 - BAGE 29, 405 (410). 
2 Wenn im Folgenden von "Kirche", ,,kirchlichem Selbstverständnis" etc. die Rede 

ist, so sind die übrigen Religionsgemeinschaften stets mitgemeint. 
Der Begriff ,.Religionsgemeinschaft" ist dabei dem Begriff ,.Religionsgesellschaft" 

vorzuziehen, weil er dessen historischen Ballast (Behandlung der Kirchen als Gesellschaf-
ten im Sinne bloßer privatrechtlicher Vereine: vg!. v. Campenhausen. Staatskirchenrecht, 
2. Aufl. 1983, S. 23) von vorneherein nicht zu tragen hat. 

3 Zu den verschiedenen Aspekten des Grundrechts aus Art. 4 GG vg!. etwa Listl. 
HdbStKirchR I, S. 363 ff., bes. S. 365 ff. 

4 Art. 4 GG als Individualgrundrecht ist nicht zentraler Gegenstand dieser Arbeit. Die 
individualrechtliehe Seite wird daher nur insoweit berücksichtigt, als sie nach Auffassung 
des Verfassers für die - den kollektivrechtlichen Bereich betreffende - ThemensteIlung 
von Bedeutung ist. 

5 Der Begriff ,.Religionsfreiheit" wird im Folgenden in Übereinstimmung mit dem 
Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 24, 236) als zusammenfassende Kennzeichnung 
für die Glaubens-, Bekenntnis- und Religionsausübungsfreiheit nach Art. 4 Abs. 1 u. 2 
GG verwandt (vg!. dazu Listl. HdbStKirchR I, 1974, S. 363 ff. [365]). Jedenfalls für die 
Problematik dieser Arbeit bedarf die Frage, ob und wie diese Einzelgewährleistungen 
voneinander abzugrenzen sind, keiner Klärung. Ebenso v. Campenhausen, HdbStR VI, 
1989, § 136, RN 36. 

2* 

6 BVerjG, Besch!. v. 8.10.1960 - 1 BvR 59/56 - BVerfGE 12, I (4) und öfter. 
7 In: Hamann/Lenz, Das Grundgesetz, 1956, Anm. C 5 zu Art. 4 GG. 



20 Einführung 

So weit, so gut. Doch schon die Tatsache, daß das Bundesarbeitsgericht aus 
seinem so eindeutig erscheinenden Grundansatz keineswegs immer die nahelie-
genden Konsequenzen gezogen hat und mehrfach vom Bundesverfassungsgericht 
wegen Verletzung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts korrigiert werden 
mußte 8, zeigt, daß die Probleme ungleich komplexer sind als es der eingangs 
zitierte Grundsatz glauben macht. 

Eine Vielzahl von Fragen stellt sich: Muß nicht das, was für die kollektivrechtli-
che Seite der Religionsfreiheit gilt, auch für deren individualrechtliche Seite 
gelten? Und wird Art. 4 GG damit nicht zu einem schrankenlos garantierten 
Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit?9 Und: Was für den Religionsbegriff 
gilt, muß das nicht auch für andere Rechtsbegriffe gelten, die auf außerrechtliche 
Lebensbereiche verweisen: "Gewissen", "Kunst", "Wissenschaft", vielleicht so-
gar "Beruf'? Läuft am Ende alles auf einen allgemeinen Grundrechtssubjektivis-
mus hinaus, der Ernst macht mit jenem Wort earl Schmitts, daß in letzter Instanz 
nur derjenige, der frei sein solle, bestimmen könne, was Freiheit sei. \0 Isensee 11 

faßt alle diese Fragen und Einwände in dem Satz zusammen: "Es geht ... um 
die Kompetenz, die Rechtsinhalte verbindlich festzustellen, genauer: Es geht um 
die Kompetenz-Kompetenz, die Letztentscheidung über die Reichweite des Ein-
griffsgesetzes und über den Schutzbereich des Grundrechts, mithin über den 
Grundrechtskonflikt. Es stellt sich auf dem Feld der Grundrechte die Urfrage 
der Staatsrechtslehre: Quis iudicabit?" 

Und in der Tat hat etwa Herzog die Konsequenz aus dem so befürchteten 
Dammbruch gezogen, wenn er schreibt: "Selbst wenn man weiterhin einräumt, 
daß Art. 4 Abs. 2 trotzdem oft nicht ohne Rückgriff auf das Selbstverständnis 
der konkreten ,Religionsgesellschaft' mit Leben erfüllt werden kann, und zwar 
schon deshalb, weil anders ja gar nicht festgestellt werden kann, welche Verhal-
tensweisen als ,religiös' oder ,kultisch' zu betrachten sind, so kann doch anderer-
seits nicht hinweggeleugnet werden, daß ein zu weitgehendes Zurückgreifen auf 
das Selbstverständnis der jeweiligen ,Religionsgesellschaft' gerade in Zeiten, in 
denen neue weltanschauliche Systeme wie Pilze aus dem Boden schießen, im 
Extremfall zu einer Verlagerung jener Kompetenz-Kompetenz führen kann, die 
der modeme Staat seit Generationen gegenüber der Gesellschaft beansprucht ... 
Der modeme Staat, dessen Betätigungsfeld ein Vielfaches von dem umfassen 
muß, was noch der Staat der vergangenen Generationen bearbeitet hat, kann 
durch diese Auslegung des Art. 4 Abs. 2 im Extremfall völlig depossediert wer-

8 Aus neuerer Zeit: BVerfGE 46, 73 (Goch); 57, 220 (Volmarstein) und 70, 138 
(Kündigungsschutz). 

9 So etwa Starck in v. Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz Bd. 1, 3. Auf!. 1985, 
RN 34 zu Art. 4 GG; ähnlich Leisner, Essener Gespräche 17 (1983), S. 9 ff. (12). 

10 C.Schmitt, in: Rechtswissenschaftliche Beiträge zum 25-jährigen Bestehen der Han-
delshochschule Berlin, 1931, S. 1 ff. (27). 

11 Wer definiert die Freiheitsrechte?, 1980, S. 10. 
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den, und zwar nicht zugunsten des Individuums oder der gesamten Gesellschaft, 
sondern zugunsten einzelner, nicht kontrollierbarer Gruppen." 12 Daher müsse es 
für Art. 4 Abs. 2 GG einen allgemeinen staatlichen Ordnungsvorbehalt geben, 
um die genannten Gefahren abzuwehren. 13 Ähnliche Befürchtungen hat wohl 
Starck 14 im Auge, der die Religionsausübung über Art. 4 GG nur insoweit schüt-
zen will, "als die Ausübungsmodalitäten den zur Zeit der Entstehung des Grundge-
setzes in Deutschland praktizierten Religionen und Weltanschauungen vergleich-
bar sind." 

Das Problem scheint in die Aporie zu führen: Der Staat darf nicht definieren, 
was Religionsausübung, eigene kirchliche Angelegenheiten etc. sind, weil ihm 
seine religiös-weltanschauliche Neutralität dies verbietet; die Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften dürfen es nicht, weil die Kompetenz-Kompetenz dem Staat 
zusteht. Für die Frage nach der Definition des zentralen Begriffs "Religion" hat 
Böckenförde 15 exemplarisch aufgezeigt, daß jeder der theoretisch möglichen 
Lösungswege (staatliche Definitionsmacht; Rückgriff auf das Selbstverständnis 
der betroffenen Gemeinschaften; Rückgriff auf den gesellschaftlichen Konsens 
oder den Religionsbegriff der Religionswissenschaft) eine Vielzahl ungelöster 
Folgefragen und -probleme nach sich zieht. Eine befriedigende Lösung scheint 
jedenfalls auf den ersten Blick nicht in Sicht. 

Einen bescheidenen Beitrag zu einem Ausweg aus diesem - jedenfalls schein-
baren - Dilemma zu leisten, ist das Ziel dieser Arbeit. Sie will herausarbeiten, 
was der im Zusammenhang der aufgezeigten Problematik zentrale Begriff des 
kirchlichen Selbstverständnisses bedeutet und ferner untersuchen, wo und mit 
welchem Maß an Verbindlichkeit der staatliche Rechtsanwender auf eben dieses 
Selbstverständnis verwiesen ist. Daß der staatliche Jurist dabei weder von irgend-
welchen abstrakten Theorien über das Staat-Kirche-Verhältnis ausgehen, noch 
die "Soll-Beschaffenheit" dieses Verhältnisses aus kirchlicher Sicht 16 zum Aus-
gangspunkt seiner Überlegungen machen kann, sollte sich von selbst verstehen. 17 

12 Herzog in: Maunz / Dürig / Herzog / Scholz, Grundgesetz, Art. 4 GG (Zweitbear-
beitung 1981) RN 103 f. zu Art. 4 GG (ebenso schon Erstbearbeitung 1971 RN 104). 

13 A. a. O. RN 114 (Erstbearbeitung 1971). In der Zweitbearbeitung von 1988 findet 
sich diese Formulierung nicht mehr. 

14 A. a. O. (FN 9) RN 34. 
15 In Essener Gespräche Bd. 19 (1985), S. 156 ff. 
16 Vgl. dazu aus katholischer Sicht Mikat, HdbStKirchR I, 1974, S. 143 ff. sowie (auf 

der Grundlage des neuen Codex Iuris Canonici von 1983) Listl, Essener Gespräche 19 
(1985), S. 9 ff. sowie Göbel, Das Verhältnis von Kirche und Staat nach dem Codex 
Iuris Canonici des Jahres 1983, 1993; aus evangelischer Sicht Sirnon, HdbStKirchR I, 
1974, S. 189 ff. 

17 Dennoch scheint gerade das Staatskirchenrecht allzu häufig an einer Vermengung 
von kirchenpolitischem Wunschdenken und juristischer Norminterpretation zu leiden. 
Beispielhaft seien einerseits Walter Harnel mit seinem Postulat des christlichen Staates 
(etwa in Bettermann u. a. [Hrsg.], Die Grundrechte IV /1, 1960, S. 37 ff.) und andererseits 
Erwin Fischer mit seiner ins Ideologische übersteigerten Forderung nach strikter "Tren-
nung von Staat und Kirche" (vgl. sein gleichnamiges Werk, 3. Aufl. 1984) genannt. 


